
Bundesvereinigung
Prävention und Gesundheitsförderung e.V. (BVPG)

Heilsbachstraße 30, 53123 Bonn

Satzung
Neufassung vom 25. April 2007

I. Allgemeines

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen „Bundesvereinigung Prävention und Gesund-
heitsförderung e.V.“.

(2) Sitz des Vereins ist Bonn. Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Bonn
eingetragen.

§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung von „Prävention und Gesundheitsförde-
rung“ mit dem Ziel, eine koordinierte präventive und gesundheitsfördernde
Ausrichtung nicht nur im deutschen Gesundheitswesen, sondern in allen Poli-
tik- und Lebensbereichen zu verankern und zu stärken.

(2) Der Verein nimmt unter Wahrung der Selbständigkeit seiner Mitglieder zur
Erfüllung seines Zwecks insbesondere folgende Aufgaben wahr:

• Förderung der Vernetzung staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen
zur Bündelung von Ressourcen und zur Erzielung von Synergiegewinnen;

• Initiierung von und Mitarbeit an Empfehlungen nationaler Ziele für Präven-
tion und Gesundheitsförderung sowie deren Weiterentwicklung und
Verbreitung;

• Initiierung und Mitwirkung bei der Erarbeitung, Weiterentwicklung, Festle-
gung und Umsetzung von Konzepten und Methoden zur Evaluation und
Qualitätssicherung von Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsför-
derung;

•  Beförderung von Themen der Prävention und Gesundheitsförderung im
öffentlichen und politischen Raum;

• Öffentlichkeitsarbeit.

(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist
selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
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(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Ver-
eins. Es darf kein Mitglied und keine sonstige Person durch Ausgaben, die
dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
gütungen begünstigt werden.

II. Mitgliedschaft

§ 3 Voraussetzungen und Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Der Verein hat ordentliche Mitglieder und Fördermitglieder.

(2) Ordentliche Mitglieder können juristische Personen des öffentlichen Rechts
oder deren Arbeitsgemeinschaften auf Bundesebene und juristische Personen
des privaten Rechts werden, zu deren Ziel und Aufgabenstellung die Förde-
rung und Weiterentwicklung der Prävention und der Gesundheitsförderung in
Deutschland gehören.

(3) Fördermitglied kann jede volljährige natürliche und jede juristische Person
werden, die bereit ist, die Ziele und Aufgaben des Vereins zu fördern. Förder-
mitglieder unterstützen den Verein durch regelmäßige Förderbeiträge.

(4) Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme in den Verein erlangt. Der Antrag auf
Mitgliedschaft ist schriftlich an den Vorstand zu richten, der über diesen Antrag
in einer ordentlichen Vorstandssitzung entscheidet.

(5) Diejenigen natürlichen Personen, die bereits im Jahre 2006 ordentliche Mit-
glieder oder Ehrenmitglieder waren, sind bis zu ihrem Ausscheiden ordentliche
Mitglieder im Sinne des Absatz 2.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch

a) Austritt
b) Ausschluss
c) Verlust der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen bzw. deren Auflö-

sung oder
d) Tod.

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand. Er ist nur zum
Ende eines Kalenderjahres möglich und muss bis spätestens 30. September
erklärt werden.
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(3) Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins ver-
letzt oder trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung seines Bei-
trags im Rückstand ist, kann es durch Beschluss des Vorstands aus dem Ver-
ein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied inner-
halb einer Frist von 14 Tagen Gelegenheit zu geben, sich mündlich oder
schriftlich zu äußern. Der Beschluss ist zu begründen und dem Mitglied mittels
eingeschriebenem Brief bekannt zu geben. Gegen den Beschluss kann das
Mitglied innerhalb eines Monats Berufung an die Mitgliederversammlung ein-
legen, die abschließend über den Ausschluss entscheidet. Bis zur Entschei-
dung durch die nächste planmäßige Mitgliederversammlung ruht die Mitglied-
schaft.

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Alle ordentlichen Mitglieder haben Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.
Das Stimmrecht eines Mitglieds in der Mitgliederversammlung ruht, wenn sich
das Mitglied im Beitragsrückstand befindet.

(2) Das aktive Wahlrecht können nur ordentliche Mitglieder wahrnehmen.

(3) Das passive Wahlrecht ist in § 12 (3) geregelt.

(4) Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme in der Mitgliederversammlung.

(5) Alle Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand und der Mitgliederversamm-
lung Anträge schriftlich zu unterbreiten.

III. Organisation

§ 6 Organe

Die Organe des Vereins sind

a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand

§ 7 Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung als oberstes Beschlussorgan ist insbesondere für
folgende Angelegenheiten zuständig:

a) Behandlung von Fragen mit grundsätzlicher Bedeutung im Zusammen-
hang mit der Arbeit und dem Arbeitsprogramm des Vereins;

b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge;
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c) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das
nächste Geschäftsjahr;

d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands;
e) Wahl der Kassenprüfer/innen;
f) Genehmigung der Tagesordnung zur Mitgliederversammlung;
g) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands einschl. des Jahresab-

schlusses; Entlastung des Vorstands;
h) Erlass einer Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung;
i) Beschlussfassung über sonstige Vereinsordnungen, soweit hierfür nicht

der Vorstand zuständig ist;
j) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung;
k) Beschlussfassung über den Widerspruch gegen einen Ausschlussbe-

schluss des Vorstands;
l) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins.

§ 8 Einberufung der Mitgliederversammlung

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich einzube-
rufen. Sie wird von der Präsidentin/vom Präsidenten unter Einhaltung einer
Frist von vier Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen.
Bei Satzungsänderungen (§ 16) und bei der Auflösung des Vereins (§ 17) be-
trägt die Einladungsfrist zwei Monate. Die Frist beginnt mit dem auf die Ab-
sendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben
gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied schrift-
lich bekanntgegebene Adresse gerichtet ist - auch wenn es dort nicht zuge-
stellt werden konnte. Alternativ kann die Einladung auch per E-Mail oder durch
Ankündigung in der Vereinszeitung ausgesprochen werden.

(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor einer Mitgliederver-
sammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung bean-
tragen, die dieser entweder als Änderung auf der Internetseite des Vereins
veröffentlicht oder auf andere Weise unverzüglich an alle Vereinsmitglieder
weiterleitet. Ungeachtet dessen hat der/die Vorsitzende des Vorstandes zu
Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung bekanntzugeben. Später
eingehende Anträge werden als Dringlichkeitsanträge behandelt, deren Ein-
beziehung in die Tagesordnung der Genehmigung durch die Mitgliederver-
sammlung bedarf.

(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhal-
tung einer Frist von vier Wochen unter Angabe der Tagesordnung schriftlich
einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein
Zehntel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der
Gründe beantragt. Die Einladungsfrist beginnt 14 Tage nach Eingang des An-
trags. In diesem Falle kann die Mitgliederversammlung nur Beschlüsse zu den
Tagesordnungspunkten fassen, zu deren Behandlung sie einberufen wurde.



5

§ 9 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung wird von der Vorsitzenden/vom Vorsitzenden, bei
deren/dessen Verhinderung von der/vom Stellvertretenden Vorsitzenden ge-
leitet. Die Mitgliederversammlung kann eine andere Versammlungsleite-
rin/einen anderen Versammlungsleiter bestimmen.

(2) Die Art der Abstimmung bestimmt die Versammlungsleiterin/der Versamm-
lungsleiter. Die Abstimmung muss geheim durchgeführt werden, wenn min-
destens eines der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.

(3) Eine ordentliche Mitgliederversammlung ist, wenn die Einladung ordnungsge-
mäß erfolgt ist, unabhängig von der Anzahl der erschienenen Vereinsmitglie-
der beschlussfähig. Dies gilt ebenso für eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung. Beschlüsse können nur zu Tagesordnungspunkten gefasst wer-
den.

(4) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse
grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen;
Stimmenthaltungen sind nicht mitzuzählen. Bei Stimmengleichheit gilt ein An-
trag als abgelehnt. Für Beschlüsse nach § 7 lit. a), b) und c) sowie nach § 16
und § 17 (1) ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen
Stimmen erforderlich. Beschlüsse, die erhebliche finanzielle Auswirkungen auf
eine im Verein vertretene Organisation haben oder die Zuständigkeiten dieser
Organisation erheblich berühren, können nur mit Zustimmung des betroffenen
Mitglieds/der betroffenen Mitglieder gefasst werden. Hiervon ausgenommen
sind Regelungen zum Mitgliedsbeitrag gemäß § 15.

(5) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen,
das von der Versammlungsleiterin/dem Versammlungsleiter und der Proto-
kollführerin/dem Protokollführer zu unterzeichnen und den Mitgliedern entwe-
der zuzusenden oder in der Vereinszeitung oder auf der Internetseite des
Vereins zu veröffentlichen ist.

§ 10 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus

a) der Präsidentin/dem Präsidenten
b) zwei Vize-Präsidentinnen/Vize-Präsidenten
c) der Schatzmeisterin/dem Schatzmeister und
d) sieben Beisitzerinnen/Beisitzern

(2) Die Vorstandsmitglieder üben ihre Funktion ehrenamtlich aus; notwendige
Auslagen werden erstattet.
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(3) Der Verein wird durch die Präsidentin/den Präsidenten oder die Vize-
Präsidentin/den Vize-Präsidenten, beide jeweils gemeinschaftlich mit einem
weiteren Vorstandsmitglied, nach außen vertreten (§ 26 BGB). Im Innenver-
hältnis ist eine Vize-Präsidentin/ein Vize-Präsident nur zur Vertretung befugt,
wenn die Präsidentin/der Präsident in der Wahrnehmung ihrer/seiner Funktion
verhindert ist.

§ 11 Aufgaben des Vorstandes

(1) Der Vorstand leitet den Verein. Zur Führung der laufenden Geschäfte kann er
eine hauptamtliche Geschäftsführerin/einen hauptamtlichen Geschäftsführer
sowie eine Stellvertretung bestellen und abberufen. Der Vorstand hat insbe-
sondere die folgenden Aufgaben:
a) Vertretung des Vereins nach außen;
b) Planung der Arbeitsschwerpunkte;
c) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstel-

lung der Tagesordnung;
d) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung;
e) Aufstellung des Haushaltsplans sowie die Erstellung des Jahresberichts

einschl. des Jahresabschlusses;
f) Bestellung und Abberufung der Geschäftsführerin/des Geschäftsführers;
g) Entscheidung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern;
h) Vornahme von Satzungsänderungen, die von Gerichts- oder Finanzbehör-

den aus formalen Gründen verlangt werden; solche Satzungsänderungen
sind den Mitgliedern unverzüglich schriftlich mitzuteilen;

i) Erlass einer Geschäftsordnung für den Vorstand;
j) Erlass sonstiger Geschäftsordnungen;
k) Kontrolle der Geschäftsführerin/des Geschäftsführers und der stellvertre-

tenden Geschäftsführerin/ des stellvertretenden Geschäftsführers.

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben des Vereins kann der Vorstand Arbeitsgruppen,
Ausschüsse o.ä. einrichten, in die sowohl Vereinsmitglieder als auch externe
Expertinnen/Experten berufen werden können. Der Vorstand kann den Vorsitz
der Arbeitsgruppe/des Ausschusses bestimmen. Diese Arbeitsgrup-
pen/Ausschüsse können vom Vorstand jederzeit wieder aufgelöst werden.

§ 12 Wahl des Vorstandes

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Die Präsiden-
tin/der Präsident, die Vizepräsidentinnen/die Vizepräsidenten, die Schatz-
meisterin/der Schatzmeister und die Beisitzerinnen/Beisitzer werden durch
Einzelwahl gewählt. Beisitzerinnen und Beisitzer können auch durch verbun-
dene Einzelwahl gewählt werden.
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(2) Bei Wahlen ist gewählt, wer die meisten der abgegebenen gültigen Stimmen
erhalten hat. Bei Stimmengleichheit findet zwischen den beiden Kandidatin-
nen/Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl
statt. Gewählt ist dann diejenige/derjenige, die/der die meisten Stimmen er-
halten hat. Bei nochmaliger gleicher Stimmenzahl entscheidet das von der
Versammlungsleiterin/dem Versammlungsleiter zu ziehende Los.

(3) Mitglieder des Vorstandes können nur natürliche Personen sein, die eine Mit-
gliedsorganisation vertreten oder selber Fördermitglied sind. Sie müssen das
18. Lebensjahr vollendet haben. Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter
des Vereins in einer Person ist unzulässig. Mit der Beendigung der Mitglied-
schaft der von einem Vorstandsmitglied vertretenen juristischen Person oder
Vereinigung im Verein sowie mit dem Wechsel des Vorstandsmitglieds in eine
andere Organisation als die bisher von diesem vertretene endet auch die Mit-
gliedschaft im Vorstand.

(4) Der Vorstand wird auf drei Jahre gewählt. Wiederwahl ist für die Präsiden-
tin/den Präsidenten und für die Vize-Präsidentinnen/die Vizepräsidenten je
zweimal, für die weiteren Vorstandspositionen unbegrenzt zulässig. Der Vor-
stand bleibt bis zur Neuwahl im Amt.

(5) Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Amtsperiode aus, hat der Vor-
stand das Recht auf Selbstergänzung durch Berufung eines neuen Vor-
standsmitglieds (Kooptation). Die Zahl der auf diese Weise berufenen Vor-
standsmitglieder darf höchstens zwei betragen. Die Amtszeit der kooptierten
Vorstandsmitglieder endet mit der nächsten Mitgliederversammlung, in der ein
neues Vorstandsmitglied für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Vor-
standsmitglieds zu wählen ist. Die Wahl des bisherigen kooptierten Vor-
standsmitglieds ist zulässig.

§ 13 Sitzungen und Beschlussfassung des Vorstandes

(1) Der Vorstand wird mindestens zweimal im Jahr durch die Präsidentin/den
Präsidenten einberufen. Sie/Er hat eine Sitzung einzuberufen, wenn ein Drittel
der Mitglieder des Vorstandes dies schriftlich unter Angabe von Gründen ver-
langt.
Die Einladung zur Sitzung erfolgt unter Angabe der Tagesordnung schriftlich,
in der Regel mindestens drei Wochen vor der Sitzung.
Sitzungen des Vorstandes können auch mittels Telekommunikation (z.B. als
Telefon- oder Videokonferenz) stattfinden.

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend ist. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abge-
gebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen sind nicht mitzuzählen. Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

(3) Über die Vorstandssitzungen ist ein Protokoll aufzunehmen, das die Sit-
zungsleiterin/der Sitzungsleiter und die Protokollführerin/der Protokollführer zu
unterzeichnen haben.
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§ 14 Hauptamtliche Geschäftsführer/in

(1) Die hauptamtliche Geschäftsführung kann vom Vorstand als besondere Ver-
tretung im Sinne des § 30 BGB zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen, ver-
waltungsmäßigen und personellen Angelegenheiten bevollmächtigt werden.
Sie unterliegt den Weisungen des Vorstands.

(2) Zu den Aufgaben der hauptamtlichen Geschäftsführung gehören insbesonde-
re
• Programmplanung im Rahmen der vom Vorstand oder der Mitgliederver-

sammlung beschlossenen Grundsatzentscheidungen;
• Einstellung, Beförderung und Entlassung von Beschäftigten;
• Bericht gegenüber dem Vorstand, insbesondere über die Umsetzung von

Grundsatzentscheidungen, die finanzielle Situation und deren voraussicht-
liche Entwicklung und sonstige wichtige Vereinsangelegenheiten;

• Gewährleistung der innerverbandlichen Kommunikationsroutinen.

(3) Die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer nimmt an der Vorstandssitzung
ohne Stimmrecht teil; sie/er hat ein Antragsrecht.

IV. Beitrag und Rechnungswesen

§ 15 Aufbringung, Verwaltung und Verwendung der Mittel

(1) Die für die Erfüllung der Aufgaben des Vereins erforderlichen Mittel werden
aus Zuwendungen des Bundes, aus Beiträgen der Mitglieder, aus Spenden
und sonstigen Einnahmen bestritten.

(2) Von den ordentlichen Mitgliedern werden Jahresmitgliedsbeiträge erhoben.
Höhe und Fälligkeit von Jahresmitgliedsbeiträgen werden von der Mitglieder-
versammlung bis spätestens 30. August des laufenden Jahres festgesetzt.
Der Beitrag wird mit der schriftlichen Aufforderung zur Zahlung fällig.

(3) Die Revision der Kassenführung und die Berichterstattung gegenüber der Mit-
gliederversammlung erfolgt durch die Kassenprüferinnen/Kassenprüfer.

(4) Zwei Kassenprüferinnen/Kassenprüfer werden von der Mitgliederversamm-
lung um jeweils ein Jahr versetzt für die Dauer von maximal zwei Jahren ge-
wählt. Wiederwahl ist einmal möglich. Sie bleiben bis zur Neuwahl im Amt.

(5) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.



9

V. Satzungsänderung, Auflösung

§ 16 Satzungsänderung

Änderungen der Satzung können von der Mitgliederversammlung mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen der anwesen-
den Mitglieder beschlossen werden, wenn der Antrag auf der Tagesordnung
steht.

§ 17 Auflösung des Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss einer ausschließlich zu
diesem Zweck einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung. Zu
dem Beschluss ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen
Stimmen erforderlich. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Stimmen-
gleichheit gilt als Ablehnung.

(2) Kommt ein Beschluss gemäß (1) nicht zustande, ist zwei Monate danach eine
weitere zu diesem Zweck einberufene außerordentliche Mitgliederversamm-
lung durchzuführen. Kommt auch auf dieser der Beschluss nicht zustande, ist
einen Monat später eine weitere zu diesem Zweck einberufene außerordentli-
che Mitgliederversammlung durchzuführen, auf der der Beschluss mit der
einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen herbeigeführt werden
kann.

(3) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die Präsiden-
tin/der Präsident und eine Vize-Präsidentin/ein Vize-Präsident gemeinsam
vertretungsberechtigte Liquidatoren.

(4) Im Fall der Auflösung des Vereins wird das Vermögen zur Abdeckung seiner
Verbindlichkeiten verwendet. Ein Überschuss fällt nach Beendigung der Liqui-
dation an den Bund, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige
Zwecke zu verwenden hat.

(5) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus
einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

VI. Schlussvorschriften

(1) Diese Satzung ist von der Mitgliederversammlung am 25. April 2007 in
Frankfurt/Main beschlossen worden.

(2) Diese Satzung tritt am Tag der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft, wo-
mit die bisherige Satzung des Vereins außer Kraft gesetzt wird.


